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▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Ändert sich die Zahl der Aktien der Gesellschaft nach der Zuteilung eines SARs, ohne dass dies mit ei-

nem Zu- oder Abfluss von Kapital aus der AG verbunden ist (z.B. als Folge einer Kapitalerhöhung aus 

Gesellschaftsmitteln, einer Kapitalherabsetzung ohne Rückgewähr von Kapitaleinlagen), ändert sich 



die Anzahl der Aktien, auf die sich ein SAR bezieht, entsprechend dem Verhältnis der Anzahl der Ak-

tien vor der Veränderung und der Anzahl der Aktien nach der Veränderung. 

Im Falle einer umwandlungs-, gesellschaftsrechtlichen oder vergleichbaren Maßnahme, welche die 

Rechte der Teilnehmer nach diesem Plan durch Untergang oder Veränderung der Aktien beeinträchti-

gen (z.B. Verschmelzung der Gesellschaft auf eine andere Gesellschaft), ist der Aufsichtsrat berech-

tigt, den Ausübungspreis oder die Zahl der Aktien, auf die sich ein SAR bezieht, so anzupassen, dass 

wirtschaftlich dasselbe Ergebnis erreicht wird. 

Bei Beendigung des Dienstverhältnisses kann das Vorstandsmitglied die bis dahin nach dem SAR-Plan 

ausübbaren SARs in der Regel nur ausüben, sofern die zweijährige Wartefrist seit Zuteilung der SARs 

abgelaufen ist, das Dienstverhältnis fortbesteht und die SARs nach dem SAR-Plan nicht entschädi-

gungslos verfallen sind. SARs, für die die Wartefrist abgelaufen ist und die noch nicht ausgeübt sind, 

verfallen insbesondere dann entschädigungslos, sofern das Vorstandsmitglied (i) fristlos aus wichti-

gem Grund, oder (ii) ordentlich aus verhaltensbedingten Gründen durch die Gesellschaft gekündigt 

wurde. Im Einzelfall kann der Aufsichtsrat eine abweichende Regelung zur Ausübbarkeit festlegen. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 






